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der Gemeinde Gemmingen                                         
mit Ortsteil Stebbach

Veranstaltungs- 
kalender
Mai

30.05.2020, 14.00 Uhr 
Gruppennachmittag 
tBa im evangelischen 
 Gemeindehaus  
– abgesagt 

31.05.2020, 9.00 Uhr 
Kinderkirche der 
 katholischen Pfarrge-
meinde im Pfarrsaal der 
katholischen Kirche  
– abgesagt

31.05.2020 
Pfingstsonntags
gottesdienste aller 
Kirchengemeinden

Juni

02.06.2020 
Seniorenkreisaus
flug der evangelischen 
 Kirchengemeinde  
– abgesagt 

04.06. bis 07.06.2020 
Ausflug des Partner
schaftsausschusses  
nach Dunavarsàny zum 
Stadtfest – abgesagt 

Redaktionsschluss für amtliche 
Nachrichten, Kirchen und Vereine in 
der 24. Woche (08.06. – 14.06.2020) 
ist Montag, 08.06.2020, 11.00 Uhr

Anzeigenschluss in der 24. Woche 
(08.06. – 14.06.2020) ist Montag, 
08.06.2020, 9.00 Uhr

Bücherei Gemmingen

Von den bekannten Nachrichtenmagazinen Focus und Der Spiegel über 
Mode- und Lifestyleblätter wie Brigitte, Schöner Wohnen oder Flow  bieten 
wir auch einiges für Gartenliebhaber, Bastler und Selbermacher, für 
 Leser, die sich für  Naturwissenschaften, für Psychologie und Gesundheit 
interessieren, für  Köche, Kinder und alle anderen Kruschtler.

Und wir sind immer offen für Ihre Tipps und Vorschläge!

Weitere Informationen finden Sie im Amtsblatt unter der Rubrik „Bücherei“

Kennen Sie schon das  
Zeitschriftenangebot der Bücherei?



Amtsblatt Gemmingen Nr. 22   |   28.5.20202

AMTLICHES

Fundsachen
Gemmingen
– USB-Stick.
Eigentumsansprüche bzw. Auskünfte können beim Bürgermeister-
amt Gemmingen zu den üblichen Sprechzeiten unter Tel. 808-22 
eingeholt werden.

Stellenausschreibung

Datei einfügen: 20200526stellenausschreibunghausmeistergrtner-
haus_1_20200526.pdf

„Verringerter Regelbetrieb“ 
in unseren Kindergärten
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie bereits am 15. Mai 2020 auf unserer Homepage kommuniziert, 
ist seit dem 18. Mai 2020 ein verringerter Regelbetrieb in Kitas 

und Kindergärten erlaubt. Bis heute wurde diesbezüglich vom Land 
nur ein grober Rahmen, aber keine konkreten Regelungen festge-
legt. Durch die rechtlichen Vorgaben der Corona-Verordnung, der  
bestehenden Betriebserlaubnisse für die Kindergärten und der 
Hygieneregelungen, ist unser Spielraum sehr stark eingeschränkt. 
Trotz der neuen und schwierigen Situation, haben wir seit der Be-
kanntgabe mit Hochdruck für Sie an einer Umsetzung gearbeitet 
und ein Konzept erstellt. Durch die individuelle Ausstattung der 
Kitas vor Ort können die Angebotsmöglichkeiten voneinander ab-
weichen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Was genau bedeutet „verringerter Regelbetrieb“ nun für 
Sie?
• Maximal 50 Prozent der Kinder, die die Einrichtung normaler-

weise besuchen würden, dürfen gleichzeitig vor Ort von uns 
betreut werden.

• Oberstes Gebot ist der Infektionsschutz. Es gelten erweiterte 
Hygiene- und Sicherheitskonzepte, die zwingend einzuhalten 
sind.

An wen und in welcher Reihenfolge werden die Plätze 
vergeben
1. An Kinder, die sich bereits in einer Notbetreuung befinden. 

Anträge auf Notbetreuung können auch weiterhin von Ihnen 
gestellt werden. (Antragsformulare erhalten Sie weiterhin auf 
unserer Homepage).

2. An Kinder, bei denen ein persönlicher Förderbedarf fest- 
gestellt wurde.

3. An Kinder, die vor dem Schuleintritt stehen (Vorschüler).
4. An die übrigen Kinder.
Im Verlauf der praktischen Umsetzung müssen wir unbedingt flexi-
bel bleiben. Dies bedeutet, dass eventuell an der ein oder anderen 
Stelle nachträglich Anpassungen vorgenommen werden müssen.
Die neuen Regelungen und erarbeiteten Konzepte setzen wir seit 
Montag, 25. Mai 2020, in unseren Einrichtungen für Sie um. Darüber 
haben wir am Freitag, 22. Mai 2020, auf unserer Gemeindehome-
page informiert. 
Die Eltern der Kinder mit einem Förderbedarf sowie Vorschüler, 
werden außerdem direkt von der jeweiligen Kindergartenleitung 
informiert. Bei Betreuungsbedarf können Sie freie Plätze direkt bei 
Ihren jeweiligen Kindergärten anfragen.
Dies kann telefonisch oder per Mail, über die Ihnen bekannten 
Kontaktdaten erfolgen.
Bitte denken Sie daran: Auch der „verringerte Regelbetrieb“ 
bedeutet eine eingeschränkte Betreuung. Nehmen Sie das Angebot 
deshalb bitte nur, wenn absolut nötig wahr.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Bleiben Sie gesund.

Ferien der gemeindeeigenen Kindergärten
Schließtage im Juni
Die derzeitige Corona-Pandemie macht es vielen Menschen und 
besonders Ihnen als Eltern leider nicht immer einfach. Für uns er-
fordern schwierige Zeiten auch besondere Maßnahmen. 
Deshalb ist uns wichtig, auch während der regulär geplan-
ten Schließtage unserer gemeindeeigenen Kindergärten im Juni,  
weiterhin eine Notfallbetreuung für die darauf angewiesenen  
Eltern gewährleisten zu können. 
Unsere Einrichtungen werden somit nach und nach alle Erzie-
hungsberechtigten kontaktieren, die aktuell eine Notbetreuung 
in Anspruch nehmen, und den Bedarf während der Schließzeiten 
abfragen.
Bitte beachten Sie auch weiterhin, das Angebot für den „verringer-
ten Regelbetrieb“ nur wenn absolut notwendig zu beanspruchen.

 
Hausmeister (m/w/d) 

Stellenausschreibung 
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Die regulär geplanten Schließtage im Juni 2020 auf einen 
Blick:
• Kindergarten Stebbach: 02.06.2020 bis 05.06.2020 und 

12.06.2020
• Kindergarten Bahnhofstraße: 08.06.2020 bis 12.06.2020
• Kindergarten Wiesenstraße: 10.06.2020 bis 12.06.2020
Bleiben Sie gesund!

Straßensperrung
Straßensperrung in Gemmingen, Nibelungenstraße 
wegen Bauarbeiten, vom 25.05.2020 – 10.06.2020
– Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß § 45 StVO –
Aufgrund der §§ 44 Abs. 1/45 Abs. 1,3 und 6 der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) vom 16.11.1970 (BGBL. I. S. 1565) wird folgende 
Straßensperrung/Umleitung angeordnet:
Gesperrte Straße/Ort: Nibelungenstraße in Gemmingen.
Art der Sperrung: Vollsperrung.
Anlass (Grund) der Sperrung: Dachsanierung.
Dauer der Sperrung: 25.05.2020 – 10.06.2020.
Umleitungsstrecke: über die Frankenstraße und Alemannenstraße.

Förderaufruf RegioWIN 2030 veröffent-
licht – Wettbewerbsbeitrag der Region 
Heilbronn-Franken
Wirtschaftsministerium startet Förderaufruf „RegioWIN 
2030 – Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation 
und Nachhaltigkeit“
Anknüpfend an den Erfolg des Landeswettbewerbs RegioWIN 
2020 gibt es für den Projektzeitraum 2021 – 2027 einen erneuten 
Förderaufruf RegioWIN 2030. Ziel dieses aktuellen Landeswett-
bewerbs ist es, maßgeblich dazu beizutragen, die regionale Wett-
bewerbsfähigkeit und die Innovationskraft im Land nachhaltig zu 
stärken. Hierbei handelt es sich um einen Wettbewerb bei dem 
Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE) geschöpft werden können. Die Wirtschaftsregion Heil-
bronn-Franken GmbH (WHF) hat nach dem Beschluss ihrer Ge-
sellschafter bei dem Förderaufruf RegioWIN 2030 die Funktion 
des Lead-Partners für die Region Heilbronn-Franken übernommen. 
Damit koordiniert die WHF den Bewerbungsprozess und wird am 
Ende auch den Wettbewerbsbeitrag der Region Heilbronn-Franken 
beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg einreichen.
RegioWIN 2030 ist ein wesentliches, strukturelles Element des  
EFRE-Programms Baden-Württemberg 2021 – 2027. Dieses ver-
folgt das Ziel eines „intelligenten Europas durch die Förderung eines 
innovativen und intelligenten wirtschaftlichen Wandels“ in Verbin-
dung mit dem Ziel eines „grünen, CO2-armen Europas“. Damit  
verbunden sind folgende spezifische Ziele: Ausbau von Forschungs- 
und Innovationskapazitäten und Einführung fortschrittlicher Tech-
nologien, Steigerung des Wachstums und der Wettbewerbsfähig-
keiten von KMU sowie Entwicklung von Kompetenz für intelligente 
Spezialisierung, industriellen Wandel und Unternehmertum.
Die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH ist in ihrer Funk-
tion als Lead-Partner für den Wettbewerbsbeitrag aus Heilbronn-
Franken nun aufgefordert, sich gemeinsam mit den relevanten  
Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Verwal-
tung mit den Stärken und Schwächen ihres funktionalen Raumes 
im Hinblick auf Forschung, Entwicklung und Innovation für nach- 
haltige Entwicklung auseinanderzusetzen, Zukunftschancen zu identi- 
fizieren und eine gemeinsame Zukunftsstrategie (Regionales Ent-
wicklungskonzept) mit dem Ziel der intelligenten Spezialisierung 

für die Region Heilbronn-Franken zu erarbeiten. Daneben sind 
Projektideen zu entwickeln, mit denen sich die Zielsetzungen der 
Zukunftsstrategie erreichen lassen. Projektideen, die in die Aus-
schreibung passen, können jederzeit gerne formlos bei der WHF 
eingereicht werden. Als Ansprechpartner für die Antragstellung 
aber auch für Projektideen im Rahmen von RegioWIN 2030 stehen 
bei der WHF Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm (a.schumm@
heilbronn-franken.com) und die Leiterin der Koordinierungsstelle 
für regionale Förderprojekte, Johanna Häfele (j.haefele@heilbronn-
franken.com), gerne zur Verfügung.
Weitergehende Informationen zum Förderaufruf RegioWIN 
2030 erhalten Interessierte unter https://2021-27.efre-bw.de/regio-
win2030/.

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Eppingen-Gemmingen-Ittlingen
12. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Eppingen – Gemmingen – Ittlingen
Wegen eines Schreibfehlers bei der Telefonnummer einer der Gemein-
deverwaltungen in der öffentlichen Bekanntmachung vom 20.05.2020 
(Amtsblatt Gemmingen) bzw. vom 22.05.2020 (Stadtanzeiger Eppingen 
und Mitteilungsblatt Ittlingen) erfolgt hiermit die erneute Bekannt- 
machung des Offenlagebeschlusses der 12. Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes.
Hinweis auf nochmalige Bekanntmachung
In der Bekanntmachung im Eppinger Stadtanzeiger am 13.03.2020, 
im Gemminger Amtsblatt am 12.03.2020 sowie im Ittlinger Mit-
teilungsblatt am 13.03.2020 wurde für die öffentliche Auslegung 
des Entwurfs der 12. Flächennutzungsplanänderung der Zeitraum 
23.03. bis 24.04.2020 angekündigt. Ab dem 16.03.2020 wurden die 
Rathäuser aufgrund der COVID-19-Pandemie für die Öffentlichkeit 
geschlossen, sodass die Planunterlagen nicht eingesehen werden 
konnten. Da es sich bei der Einsicht der Planunterlagen durch die 
Öffentlichkeit um eine verbindliche Verfahrensanforderung handelt, 
wird die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 
der 12. Flächennutzungsplanänderung wiederholt.
Öffentliche Bekanntmachung über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Auslegung des Entwurfs zur  
12. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Eppingen – Gemmingen – Ittlingen gemäß § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB)
In seiner öffentlichen Sitzung am 05.03.2020 hat der Gemeinsame 
Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – 
Gemmingen – Ittlingen die Beteiligung der Öffentlichkeit und die 
Auslegung des Entwurfs zur 12. Änderung der 3. Gesamtfortschrei-
bung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen.
Die Lage und der Umfang des Plangebiets sind dem nachfolgend 
abgedruckten Übersichtsplan zu entnehmen. Das Plangebiet be-
findet sich auf Gemarkung Elsenz. 
Die Zielsetzung des Aufstellungsverfahrens besteht in der Schaf-
fung der planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für 
den Bau einer Reithalle. Zur Sicherung dieser Planungsziele ist 
neben der Aufstellung des Bebauungsplans die 12. Änderung des  
Flächennutzungsplans erforderlich (Die Fortschreibung des Flächen- 
nutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgen im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB).
Der Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplans liegt  
mit Begründung einschließlich Umweltbericht sowie den nach 
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Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 08.06. bis ein-
schließlich 10.07.2020 während den üblichen Dienstzeiten im 
Rathaus Eppingen, Marktplatz 5, Geschäftsbereich Städtebauliche 
Entwicklung / Abteilung Stadtplanung, Aushang gegenüber Zimmer 
214, 2. OG (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich 
donnerstags von 13.30 bis 17.30 Uhr) öffentlich zur Einsichtnahme 
aus. 
Im Rathaus Gemmingen erfolgt die Auslegung der Planunter- 
lagen im Foyer 1. Obergeschoss von Montag bis Freitag  
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich dienstags von 15.00 Uhr bis  
18.00 Uhr. Um Einlass zu erhalten, kann während der üb- 
lichen Dienstzeiten die Telefonzentrale der Gemeindeverwaltung  
Gemmingen unter der Rufnummer 07267/808-0 zur „Türöff-
nung“ kontaktiert werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, die 
Rathausklingeln (Haupteingang Rathausplatz und Seiteneingang 
Hausener Straße) zu nutzen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist in 
Gemmingen nicht erforderlich.
Im Rathaus Ittlingen erfolgt die Auslegung der Planunterlagen  
im Foyer Erdgeschoss von Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis  
12.00 Uhr sowie zusätzlich montags bis donnerstags 14 – 16 Uhr. 
In Ittlingen ist eine Einsichtnahme in die Planunterlagen ausschließlich 
nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, um nicht erforderliche 
Kontakte verschiedener Personen im Rahmen der Einsichtnahme 
in die Planunterlagen zu minimieren. Eine Terminvereinbarung ist 
per Telefon unter 07266/9191-0 oder per E-Mail (info@ittlingen.
de) möglich. Nach erfolgter Terminvereinbarung wird der Zugang 
durch Betätigung der Rathausklingel gewährt.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgt gleichzeitig im Internet. 

Die auszulegenden Unterlagen werden zusätzlich für die o.g. Dauer 
des Beteiligungszeitraums auf den Internetseiten 
– der Stadt Eppingen (www.eppingen.de) Rubrik Eppingen leben > 

Stadtentwicklung und Stadtplanung > Beteiligung an aktuellen 
Planungen 

– der Gemeinde Gemmingen (www.gemmingen.eu) Rubrik Aktu-
elles > Öffentliche Bekanntmachungen > Bauleitplanverfahren

– sowie der Gemeinde Ittlingen (www.ittlingen.de) Rubrik Leben 
> Flächennutzungsplan

eingestellt.
Zur fachlichen Erörterung der Planung steht Ihnen Herr  
Frenger (Leiter Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung) unter  
Tel. 07262/920-1139 gerne zur Verfügung. 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist bei der Stadt 
Eppingen, der Gemeinde Gemmingen und der Gemeinde Ittlingen 
abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über die 12. Änderung des  
Flächennutzungsplans unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des  
§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) 
in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gem.  
§ 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
– Umweltbericht mit Untersuchungen zu den Schutzgütern  

Arten und Biotope/Biologische Vielfalt/Biotopverbund  
(Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen auf Biotoptypen/ 
Lebensräume und Biotopfunktionen; Beeinträchtigung durch 
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Aufstellungsbeschluss
Abgrenzung des Geltungsbereichs

Stand 02.07.2019
M 1 : 1000

Verwaltungsraum Eppingen

Stadt Eppingen
Gemeinde Gemmingen
Gemeinde Ittlingen

Gemeinsamer 
Flächennutzungsplan 2017

12. Änderung 
am Standort Reitbetrieb Gewann Liß
in Eppingen-Elsenz

Dipl.-Ing. Thomas Sippel
Freier Stadtplaner BDA, SRL
Freier Landschaftsarchitekt

Ostendstraße 106
70188 Stuttgart

fon (0711) 411 30 38
fax (0711) 487 469
e-mail: info@sippel-netzwerk.de

Netzwerk für Planung 
und Kommunikation

Geltungsbereich FNP-Änderung

Lage des Geltungsbereichs  

Luftbild: Quelle LUBW, 2019  
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 Bauarbeiten; Aufwertungsmaßnahmen), Boden (baubeding-
te Bodeneingriffe, Auswirkungen auf Bodenfunktionen- und 
-strukturen, Bodenversiegelung, Abschätzung der Havarie- 
gefahr), Wasser/Grundwasser/Überschwemmungsgebiete 
(Lage in Bezug auf Wasserschutzzonen und Überschwemmungs- 
gebiete, Auswirkungen auf das Grundwasser, Oberflächen-
gewässer und die Ausgleichsfunktion des Bodens im Wasser-
kreislauf, Abschätzung der Havariegefahr), Klima/Luft/Anfällig-
keit gegenüber den Folgen des Klimawandels (baubedingte 
Staubentwicklung, Eingriff in Offenlandbiotop, Auswirkungen 
auf Kleinklima und Kaltluftabflüsse, Bedeutung für angren-
zende Siedlungslagen, Emissionen), Landschafts- und Ortsbild 
(Einsehbarkeit im Nah- und Fernbereich), Mensch, Gesundheit 
und Erholung (Auswirkung auf siedlungsnahe Erholung, baube-
dingte Belastungen, Emissionen), Kultur- und sonstige Sachgü-
ter/ Denkmalschutz, Landwirtschaft/ Fläche (Bedeutung für die 
Landwirtschaft, Betroffenheit landwirtschaftlicher Betriebe) 
einschließlich deren Wechselwirkungen sowie naturschutz-
rechtlichen Bewertung (Eingriffs- und Ausgleichsregelung)

– Artenschutzfachliche Konflikteinschätzung (Ermittlung der 
potenziellen Verbreitung, Habitateignung und Betroffenheit 
europarechtlich geschützter Arten (hier: Vögel, Fledermäuse)) 

– Fachliche Stellungnahme zu Geruchsimmissionen (Abschät-
zung der zu erwartenden Geruchsbelastung durch die Pferde-
haltung und Auswirkungen auf angrenzende Wohnbebauung)

– Schallimmissionsschutztechnische Abschätzung (Abschätzung 
der zu erwartenden Geräuschemissionen)

– Verkehrsuntersuchung (Prognose der Verkehrsentwicklung; 
Dimensionierung der Wirtschaftswege; Anbindung an das ört-
liche Straßennetz)

– Umweltinformationen aus verfügbaren Stellungnahmen der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange:

 Das Regierungspräsidium Stuttgart weist in seiner Stellung-
nahme vom 17.10.2019 auf die Lage in einem nach dem 
Regionalplan Heilbronn-Franken ausgewiesenen Vorranggebiet 
für Landwirtschaft hin, sowie darauf, dass die Siedlungsent-
wicklung am Bestand auszurichten ist, stellt jedoch Bedenken 
gegen die Planung zurück.

 Das Veterinäramt verweist in seiner Stellungnahme vom 
23.10.2019 auf erforderliche Nebenbestimmungen zu der 
geplanten Reithalle und bittet um zusätzliche Angaben zum 
geplanten Offenstall.

 Der Regionalverband Heilbronn-Franken weist in seiner  
Stellungnahme vom 04.10.2019 auf die Lage in einem nach 
dem Regionalplan Heilbronn-Franken ausgewiesenen Vor-
ranggebiet für Landwirtschaft hin, trägt hierzu jedoch keine 
Bedenken vor.

– Umweltinformationen aus verfügbaren Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit:

 Stellungnahmen vom 17.10.2019 mit Anregungen und Beden-
ken hinsichtlich Verkehrsbelastungen, Geruchsbelastungen, Er-
höhung des Stechmückenvorkommens, artgerechter Haltung, 
Zersplitterung des Landschaftsbildes und dem Entzug von 
Lebensräumen für Tiere. Weiterhin wird um Überprüfung des 
Umweltberichtes und Darstellung der Lage der Ausgleichs- 
flächen gebeten. 

Holaschke
Vorsitzender vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe
Mühlbach
Beendigung der Chlorung des Trinkwassers
Sehr geehrte Kunden,
Einbau und Inbetriebnahme einer UV-Desinfektionsanlage in unse-
rem zentralen Wasserwerk in Haßmersheim sind abgeschlossen. 
Sorgfältige Analysen und Kontrollen wurden im Rahmen der  
Inbetriebnahme durchgeführt. Die temporäre Chlorung des Trink-
wassers konnte zwischenzeitlich unter strikter behördlicher Auf-
sicht eingestellt werden. Dabei wurden keine Beeinträchtigungen 
der Trinkwasserqualität festgestellt. Das Trinkwasser ist wieder 
ohne Einschränkung (z. B. Aquarien) nutzbar.
Diese Mitteilung betrifft die Ortsnetze: Gemmingen, Stebbach.
Ihr Mühlbach Wasser Team
Mühlbach Wasser Website in neuem Design
Unsere Homepage www.mb-wasser.de wurde in den letzten 
Monaten für Sie serviceorientiert und kundenfreundlich gestaltet 
und erscheint nun in einem gänzlich neuen Design. Die Themenbe-
reiche Trinkwasser, Wasseranschluss, Installateure, Standrohre und 
Gebühren werden informativ und übersichtlich dargestellt. Unter 
der Rubrik „Download“ stellen wir Ihnen alle wichtigen Formulare 
und Infoblätter zur Verfügung. Alle Anträge und Formulare können 
bequem online ausgefüllt, ausgedruckt und abschließend im Origi-
nal per Post an uns übermittelt werden. Unter der Rubrik „Aktuel-
les“ finden Sie alle aktuellen Meldungen zu unseren Baustellen und 
sonstigen Maßnahmen. 
Für ein persönliches Gespräch mit unseren Mitarbeitern bitten wir 
Sie, vorab einen Termin zu vereinbaren. Sie erreichen uns in der 
Zeit von Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 Uhr und Montag und 
Mittwoch 14.00 – 15.30 Uhr.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Homepage.
Ihr Mühlbach Wasser Team

Bücherei Gemmingen
Wir sind wieder da und freuen uns auf 
Ihren Besuch!
Vorübergehend dürfen wir Sie nicht wie bisher dazu einladen, sich 
es bei uns gemütlich zu machen – aber unser schönes Medien- 
angebot steht zur Verfügung, und Sie dürfen sich über einige Neu-
zugänge freuen. Gerne nehmen wir auch Ihre Anschaffungsvor-
schläge entgegen.
Wir bitten Sie unsere Besuchsregeln zu beachten: 
•  Halten Sie mindestens 1,5 – 2 m Abstand zu anderen Be- 

suchern
•  Sie läuten an der Haustür, wir lassen Sie ein
•   Eintritt einzeln oder maximal 3 Personen aus dem gleichen 

Haushalt
•   Maskenpflicht: Mund-/Nasenmaske vor Betreten des Ge- 

bäudes anlegen 
•   Handdesinfektion vor Betreten der Büchereiräume
•   Nutzen Sie unsere Medienkörbe (wir desinfizieren die Henkel 

nach jedem Gebrauch)
•   Maximal 7 Besucher dürfen sich gleichzeitig in den Bücherei-

räumen aufhalten
•  Aufenthaltsdauer möglichst kurz, maximal 20 Minuten
Bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt.
Falls Sie einen Büchereibesuch mit mehreren Familienmitgliedern 
planen, wäre es schön, wenn Sie uns vorher informieren. Wir haben 
dann die Möglichkeit, Ihnen eine Besuchszeit zu reservieren und 
können vermeiden, dass viele Personen vor der Bücherei warten 
müssen.
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Keine Lust auf Wartezeiten? Nutzen Sie unseren Bestell- 
und Abholservice!
Besuchen Sie die Bücherei doch einfach von zu Hause aus! Unser 
Internetkatalog unter www.bibkat/de.gemmingen zeigt Ihnen unser 
gesamtes Medienangebot. Sie gelangen von hier aus zur Onleihe 
Heilbronn-Franken, zu Antolin und über unsere Linkliste zu vielen 
interessanten Internetangeboten.
Vor allem können Sie ganz bequem in unserem Bestand stöbern 
und sich Medien zur Ausleihe vormerken lassen. Wir packen Ihnen 
Ihr Wunschpaket, das Sie dann nur noch in der Bücherei abholen 
müssen.
Kennen Sie schon das Zeitschriftenangebot der Bücherei?
Von den bekannten Nachrichtenmagazinen Focus und Der 
Spiegel über Mode- und Lifestyleblätter wie Brigitte, Schöner 
Wohnen oder Flow bieten wir auch einiges für Gartenliebhaber, 
Bastler und Selbermacher, für Leser, die sich für Naturwissen-
schaften, für Psychologie und Gesundheit interessieren, für Köche, 
Kinder und alle anderen Kruschtler.
Und wir sind immer offen für Ihre Tipps und Vorschläge!
Neu im Bestand: 
Oldtimer Traktor
Das Magazin widmet sich alten Landmaschinen und Trakto-
ren sowie in weiterem Sinne Nutzfahrzeugen älteren Baujahrs.  
Porträtiert werden beispielsweise alte Unimogs, Schlepper oder 
auch Stationärmotoren, wobei es nicht nur um technische Details 
geht. Die Redaktion liefert immer wieder interessante Typen- 
historien und gibt Erläuterungen zur Funktionsweise der Motoren, 
andererseits werden persönliche Restaurierungsberichte präsen-
tiert. Dabei fehlen auch Veranstaltungshinweise und Kleinanzeigen 
nicht, sodass es sich bei Oldtimer Traktor um ein echtes Szene-
magazin handelt. Wer sollte Oldtimer Traktor lesen? Alle, die den 
„Traum vom Treckerfahren“ träumen und für die großen Fahrzeuge 
schwärmen. Die Zeitschrift bildet sowohl die unterhaltsamen als 
auch die praktischen Aspekte des Hobbys ab.

Musikschule Eppingen e.V.
Corona-Aktuell
Da sich die Unterrichtsbestimmungen immer 
wieder ändern, empfehlen wir unsere Webseite als Quelle der 
aktuellsten Meldungen: www.musikschule-eppingen.de.
Die Verwaltung der MusE ist zu den üblichen Zeiten zwar besetzt, 
aber die Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail ist aktuell einem 
Besuch in der Musikschule vorzuziehen.

Gemminger Häckselplatz
Öffnungszeiten
Der Platz ist ganzjährig unter der Aufsicht eines Platzwartes zu 
folgenden Zeiten geöffnet:
Samstag: 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Wertstoffhof Gemmingen
Der Wertstoffhof ist in der Zeit vom 01. April bis 30. September 
wie folgt geöffnet:
Freitag:  14 bis 18 Uhr
Samstag:    9 bis 13 Uhr (ganzjährig).

Das Landratsamt informiert:
Mit Termin ins Landratsamt
In vielen Bereichen des Landratsamtes Heilbronn ist es zur  
Erledigung der Anliegen im Normalfall nicht notwendig, dass  

Besucherinnen und Besucher persönlich im Landratsamt erschei-
nen. In den meisten Fällen können dringende Angelegenheiten tele-
fonisch, postalisch oder per E-Mail mit den jeweiligen Ansprech-
partnern geklärt werden. Sollte jedoch der persönliche Besuch  
im Landratsamt notwendig sein, besteht die Möglichkeit, einen  
Termin zu vereinbaren. Die Kontaktdaten aller Ämter sind unter 
www.landkreis-heilbronn.de zu finden. Die allgemeinen Kontaktzeiten 
des Landratsamtes sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, mitt-
wochs zusätzlich 13.30 bis 18 Uhr. Beim Besuch des Landratsamtes 
sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
In der Zulassungsstelle sind inzwischen wieder viele Vorgänge ohne 
Terminbuchung möglich. Termine werden nur noch gebraucht für: 
Neuzulassungen, Zulassung von Importfahrzeugen, Sonderfahr- 
zeuge, Erteilung einer Betriebserlaubnis, Eintragung von techni-
schen Änderungen, Erstellung von Ersatzpapieren nach Verlust, 
Vorgänge bei denen das Kennzeichen gewechselt wird, Vorgänge 
mit roten Oldtimerkennzeichen sowie Vorgänge mit roten Händ-
lerkennzeichen. Für diese Vorgänge muss auf der Internetseite des 
Landratsamtes ein Termin vereinbart werden.
Aktuelle Öffnungszeiten der Zulassungsstelle:
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 13.00 bis 15.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr.
Kostenfreie EnergieSTARTberatung – Termine Juni
Heizungsaustausch, Energetische Sanierung, unübersicht-
liche Fördermöglichkeiten, komplizierte Gesetze und Vor-
schriften? Was muss ich beachten?
Sie planen einen Austausch Ihrer Heizung, wissen jedoch nicht 
welches Gesetz zu beachten ist oder wie die 15 % des Erneuer-
bare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) erfüllt werden können? Sie 
möchten Ihre Energiekosten senken oder Ihr Haus sanieren und 
finden sich im Dschungel von unübersichtlichen Fördermöglich-
keiten und komplizierten Vorschriften nicht zurecht?
Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Themen Sanie-
rung, Fördermittel, Vor-Ort-Beratung und Energiesparen erhalten 
Sie bei der kostenfreien und neutralen EnergieSTARTberatung, 
die in Kooperation mit dem Landratsamt Heilbronn durchgeführt 
wird. Im Einzelgespräch mit den ehrenamtlichen und von neutraler 
Stelle zertifizierten Energieberatern können Sie individuelle Fragen 
klären oder sich ganz allgemein zum Thema Energieeffizienz und 
Sanierung informieren. Die ca. 30-minütige EnergieSTARTberatung 
ist für alle Einwohner des Landkreises Heilbronn kostenlos.
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Beratungen bis auf 
Weiteres telefonisch oder per Video angeboten. Eine vorherige 
Terminbuchung (online) ist notwendig. Die aktuell verfügbaren  
Termine sowie weitere Informationen können unter www.landkreis-
heilbronn.de/energieberatung eingesehen und vereinbart werden. 
Fragen oder Hilfe bei der Online-Terminbuchung unter Tel. 07131/ 
994-1184 oder energieberatung@landratsamt-heilbronn.de.
Beratungstermine im Juni:
09.06.2020 Gemmingen
18.06.2020 Schwaigern
26.06.2020 Eppingen

Friedlinde Gurr-Hirsch informiert:
Ideenwettbewerb „Gemeinsam:schaffen“ ausgeschrieben
Bis zu 30.000 Euro Förderung möglich 
„Unsere Werte haben gerade auch in der Krise und in der Zeit da-
nach Bestand. Ihre Vermittlung und Festigung im Ehrenamt ist wich-
tig und eine ehrenamtliche Tätigkeit bereichert nicht nur, sondern 
stiftet auf der Basis gemeinsamer Werte zudem Zusammenhalt und 
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Nähe. Als Teil des Impulsprogramms „Na klar, zusammen halt ...“ 
werden wir den Ideenwettbewerb „Gemeinsam:schaffen“ daher 
wie geplant am 18. Mai 2020 ausloben“, sagte die Staatssekretärin 
für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-
Hirsch MdL. 
Bewerben können sich zivilgesellschaftliche Initiativen und Unter-
nehmen, die sich für das soziale Miteinander und gesellschaftliche 
Werte im ländlichen Raum einsetzen. 
„Gerade in der aktuellen Situation machen sich viele Men-
schen Gedanken, wie sie sich gegenseitig Orientierung, Halt und 
Sinn geben können. Werte wie Menschlichkeit, sich gegenseitig 
Zeit spenden, Nachbarschaftshilfe und Hilfsbereitschaft allgemein  
rücken in den Fokus. Werte wie diese, die für ein gutes und ge-
sundes, zukunftsfähiges Miteinander unerlässlich sind, möchte das 
Ministerium auch jetzt stärken“, betonte Friedlinde Gurr-Hirsch. 
So funktioniert’s:
Der Ideenwettbewerb sucht zivilgesellschaftliche Initiativen und 
Unternehmen, die gezielt Menschen zusammenbringen, die nor-
malerweise nicht oder selten in einen direkten Austausch mit- 
einander treten. Gesucht werden kreative und innovative Projekte 
oder Ideen für gemeinsame Aktivitäten, gemeinsames Lernen oder 
gemeinsames Gestalten, die den Ländlichen Raum und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt nachhaltig stärken. 
Die Bewerbungsfrist läuft vom 18. Mai bis zum 31. Juli 2020. 
Im Herbst wählt eine unabhängige Jury die Projekte aus. Je Projekt 
stehen Fördergelder zwischen 3.000 Euro und 30.000 Euro zur 
Verfügung.
Der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:schaffen“ ist Teil des Impuls-
programms „Zusammen halt ...“ der Landesregierung. Dieses 
ressortübergreifende Programm möchte im Rahmen von acht 
Themenfeldern mutige und unkonventionelle, insbesondere nie-
derschwellige Ansätze fördern, die den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt durch Austausch und Begegnung nachhaltig stärken und 
fördern.
Weitere Informationen unter: www.gemeinsamschaffen.de. 

Regionalentwicklung Kraichgau e. V.
Zu Fuß! Neue Wanderwegebeschilderung lädt zum Ent-
decken des Kraichgaus ein
Bis vor kurzem wies die Wanderwegebeschilderung im Kraichgau 
große Lücken auf. Wege waren ab den kommunalen Gemarkungs-
grenzen nicht mehr schlüssig ausgewiesen und jede Kommune 
hatte ihre eigene Systematik. Dies ist nun Geschichte. Acht  
Kommunen haben gemeinsam das Vorhaben „Wanderwege- 
beschilderung Kraichgau“ umgesetzt und hierfür insgesamt fast 
600.000 EUR investiert. Ungefähr die Hälfte der Kosten wur-
de durch das EU-Förderprogramm LEADER getragen, um den  
Tourismus im ländlichen Kraichgau zu stärken.
Die Kommunen Angelbachtal, Kürnbach, Kraichtal, Oberderdingen, 
Sinsheim, Sulzfeld, Zaisenhausen und Zuzenhausen verfügen nun 
über eine schlüssige Wanderwegebeschilderung. Wanderer können 
festgelegte Touren anhand von Symbolen – auch ohne Karten- 
material – begehen. Die jeweils schönsten Touren der Kraich-
gauorte wurden bereits im letzten Jahr ausgeschildert. Mit dem 
Abschluss der Gesamtbeschilderung wurden Lücken zwischen 
diesen Wegen geschlossen, so dass man den Kraichgau einfach 
und unkompliziert erwandern kann. Insgesamt wurde in den Kom-
munen eine Wegstrecke von über 600 km ausgeschildert. Dem 
Urlaub zu Hause steht nichts mehr im Wege: Unter Hunderten an 
Wanderwegekilometern im Kraichgau ist für jeden Tag eine neue, 
interessante Strecke dabei. Wer offenen Auges wandert, kann die 
üppige Obstbaumblüte in diesem Frühjahr bewundern, Flora und 

Fauna auf den Hohlwegen entdecken, sich am herrlichen Ausblick 
auf die örtlichen historischen Gebäude-Ensembles erfreuen oder 
den Winzern bei der Arbeit im Weinberg zuschauen!
Mit der neuen Beschilderung sind auch die „Wanderbahnhöfe“ 
in den Fokus gerückt. Die Wanderbahnhöfe Kraichgau sind mit 
den Bahnen der Linien KVV/AVG, VRN und DB erreichbar. An 
den Bahnhöfen oder Haltestellen in den Kraichtaler Ortsteilen, 
in Zuzenhausen, Hoffenheim, Sinsheim, Sulzfeld, Zaisenhausen und 
Flehingen finden sich nun Infotafeln mit einer Übersichtskarte, 
interessanten Infos und Tourenvorschlägen für die jeweilige Region. 
Sie geben den Einstieg in die Entdeckung der Kraichgauer Hügel, 
Hohlwege und Streuobstwiesen. Auch Hinweise zu Einkehrmög-
lichkeiten gibt es auf den Schildern.
In der  neuen  Broschüre  „Zu Fuß! Wanderbahnhöfe  Kraichgau“ 

stellen sich die am LEADER- 
Projekt beteiligten Kommunen 
mit ihren Wanderbahnhöfen, 
Wandertouren und Ausflugstipps 
vor. Die beiliegende Übersichts-
karte zeigt den Kraichgau und 
die Sinsheimer Erlebnisregion 
und die dort verorteten Wander-
bahnhöfe und Tourenvorschläge. 
Die kostenlose Broschüre ist in 
den Rathäusern der betreffen-
den Kommunen, dem Kraichgau 
Stromberg Tourismus e.V. und 
der Infostelle der Sinsheimer Er-
lebnisregion erhältlich und wird 
auf Anfrage von diesen auch ver-
sendet.

Kostenlose Broschüre mit Wandervorschlägen in Rathäusern erhältlich.

Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg e.V.
Gutschein oder Geld zurück?
Verbraucherzentralen bieten kostenloses Online-Tool und  
Webinarsprechstunde zu aktueller Rechtslage
•   Interaktiver Corona-Vertrags-Check beantwortet häufige 

Ver braucherfragen: https://www.vz-bw.de/der-coronavertrags-
check-46455

•   Kostenloses Webinar der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg zum Thema Reiserücktritt und Veranstaltungsausfall am 
4.6.2020

Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Fitnessstudios und mehr: 
Aufgrund der Corona-Krise können Verbraucherinnen und Ver-
braucher zahlreiche Angebote nicht nutzen. Doch wer muss zahlen, 
wenn die Anbieter nicht leisten können? Und wann müssen Ver-
braucher sich mit Gutscheinen zufrieden geben? Die Rechtslage ist 
komplex und von aktuellen Entwicklungen geprägt. Das interaktive 
Tool „Corona-Vertrags-Check“ der Verbraucherzentralen bietet 
Ant worten auf die häufigsten Fragen rund um abgesagte Ver an-
stal tungen, Käufe im Ladengeschäft, Kurse und andere Dienst- 
leistungen.
Seit letzter Woche ist klar: Verbraucher müssen sich für vor dem 
8. März gekaufte Konzerttickets mit einem Gutschein zufrieden 
geben. Grund dafür ist eine aktuelle gesetzliche Änderung. Den 
für die Hochzeit gebuchten DJ müssen sie dagegen auch weiterhin 
grundsätzlich nicht bezahlen, die Ver eins mitgliedschaft schon. Denn 
was am Ende gezahlt werden muss, hängt immer vom Einzelfall ab. 
Diese Situation führt zu zahlreichen Fragen. Auf den Webseiten 
der Verbraucherzentralen können Nutzer sich die wichtigs ten 
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Antworten für ihren Fall nun selbst generieren: https://www.vz-bw.
de/der-coronavertragscheck-46455.
„Die Rechtslage ist für Verbraucher nicht zuletzt aufgrund der 
aktuellen Änderungen unübersichtlich. Unser interaktives Angebot 
soll Nutzern Antworten zu den häufigsten Fragen bieten, ohne dass 
sie viel Zeit mit der Lektüre juristischer Texte verbringen müssen“, 
sagt Oliver Buttler, Experte für Vertragsrecht bei der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg.
In manchen Fällen kann die interaktive Abfrage jedoch nicht helfen. 
„Wenn zahlreiche individuelle Faktoren eine Rolle spielen, ist es 
besser, eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen“, so 
Buttler.
Der Corona-Vertrags-Check wurde im bundesweiten Projekt 
„Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ erstellt, gefördert durch das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Frau und Beruf – Kontaktstelle 
Heilbronn-Franken GmbH
Persönliche Beratungen der Kontaktstelle Frau und Beruf 
Heilbronn-Franken demnächst wieder möglich
Orientierungsberatung wieder im persönlichen Gespräch 
möglich – neuerdings auch als Beratungsspaziergang
Hausaufgaben, Haushalt und Homeoffice. Vor allem Frauen versuchen 
gerade, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen und sind 
extrem belastet. Frauen sind in dieser Zeit des ständigen Umbruchs mit 
ihren beruflichen Fragen nicht allein. Die Kontaktstelle Frau und Beruf 
Heilbronn-Franken berät in allen Stadt- und Landkreisen der Region 
Heilbronn-Franken individuell zu beruflichen Themen – unter Einhaltung 
von Hygienevorgaben auch wieder im persönlichen Gespräch im Laufe 
des Junis oder neuerdings in Form eines Beratungsspaziergangs.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie verändern unsere  
Lebens- und Arbeitsweise: Einschränkung sozialer Kontakte, Arbei-
ten und Teamführung im Home-Office, Online-Konferenzen, feh-
lende Kinderbetreuung, Kurzarbeit, zunehmend auch drohende 
oder bereits bestehende Arbeitslosigkeit. Durch ein so tiefgreifen-
des Ereignis wie die Corona-Krise sind gerade Frauen häufig zu 
einer beruflichen Veränderung bzw. Anpassung gezwungen und be-
schäftigen sich mit vielen Fragen. Woher nehme ich die Kraft mich 
diesen neuen Herausforderungen zu stellen? Was passiert, wenn 
ich entlassen werde? Wie kann meine berufliche Zukunft aussehen?
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken ist auch in 
dieser beruflichen Umbruchsituationen für Frauen eine Ansprech-
partnerin. „Auch in der aktuellen Situation unterstützen wir Frauen 
bei beruflichen Fragen. Mit einem Perspektivwechsel schenken wir 
einen objektiven Blick auf die persönliche Situation und beleuchten 
die verschiedenen Möglichkeiten des weiteren Berufsweges. Ge- 
rade jetzt ist es mehr denn je wichtig, den Blick nach vorn zu 
richten und ein Ziel vor Augen zu haben“, sagt Simone Rieß,  
Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken. 
Das Beratungsportfolio der Kontaktstelle Frau und Beruf gibt 
Hilfestellung und deckt vielschichtige Themen wie die berufliche 
Neuorientierung, den Stellenwechsel, den beruflichen Wiederein-
stieg, die Existenzgründung oder auch Beratungen zur beruflichen  
Weiterentwicklung oder Karriereplanung ab. „In einer Orientie-
rungsberatung, die circa eineinhalb Stunden umfasst, schenken 
wir den Frauen einen Blick von außen – objektiv, vertraulich und 
kostenfrei. Um den Kopf frei zu bekommen, bieten wir unseren 
Kundinnen neuerdings auch sogenannte Beratungsspaziergänge 
an“, erläutert Simone Rieß das Angebot der Kontaktstelle.
Nach wie vor beraten wir per TELEFON, SKYPE oder VIDEO-
KONFERENZ. PERSÖNLICHE BERATUNGEN sind auch wieder 
– unter Einhaltung von Hygienevorgaben – an unseren Standorten 

in Heilbronn (ab 2. Juni), Künzelsau (ab 2. Juni), Schwäbisch Hall  
(voraussichtlich ab 15. Juni) und Tauberbischofsheim (voraus-
sichtlich ab 15. Juni) oder wahlweise in Form eines Spaziergangs,  
möglich. 
Für eine individuelle Beratung ist eine Terminverein-
barung notwendig. Zur Terminvereinbarung ist das Team der 
Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken telefonisch unter 
Tel. 07131/7669 866 und per E-Mail frauundberuf@heilbronn-
franken.com erreichbar. 
Weitere Informationen, auch zu Webinaren, sind auf der Website 
der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken zu finden: 
www.frauundberuf-hnf.com.

Krankenpflege 
Gemmingen + Stebbach e.V.

KR
ANKENPFLEGE

G

emmingen + Stebbach e.V

.

Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen 
Am 30. Juni 2020 werden unsere Mitgliedsbeiträge abgebucht. Soll-
te sich Ihre Bankverbindung geändert haben, teilen Sie dies bitte 
unserem Kassier, Herrn Stefan Kirchner (Tel. 07267/961051), oder 
Frau Uhler per E-Mail an info@krankenpflege-gemmingen.de oder 
telefonisch unter Tel. 07267/1472 bis spätestens 5. Juni 2020 mit, 
um Rückbelastungen zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Familienpflege der 
Diakoniestation Eppingen
Hier finden Sie Hilfe bei der Kinderbetreuung 
und dem Haushalt, wenn die Mama wegen Krankheit oder Kur 
ausfällt.
Informationen unter Tel. 07262/2523021, Frau Liehs.

Nachbarschaftshilfe der 
Kirchlichen Sozialstation
Hilfe für ältere, kranke, einsame und behinderte 
Menschen und für pflegende Angehörige. Haushaltsführung und 
Betreuung nach individueller Absprache.
Ansprechpartnerin: Frau Paulig, Tel. 07262/2523020.

Beratungsstelle für ältere, hilfe- 
und pflegebedürftige Menschen
Für Eppingen, Gemmingen und Ittlingen
Kostenlose Information, Auskunft und Vermittlung rund um die 
Pflege zuhause.
Ansprechpartnerin: Christa Seiter, Tel. 07262/2523022.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Berufskrankheiten: Bundestag beschließt Änderungen
Der Bundestag hat am 7. Mai Neuregelungen im Berufskrank- 
heitenrecht beschlossen. Diese sehen unter anderem vor, dass bei 
den Berufskrankheiten, für die bisher die Aufgabe der gefährden-
den Tätigkeit für die Anerkennung erforderlich war, diese Voraus-
setzung wegfällt. Zu diesen Berufskrankheiten gehören schwere 
Hautkrankheiten, bestimmte obstruktive Atemwegserkrankungen, 
vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen und Erkrankungen der 
Sehnenscheiden und Bandscheiben. Die neuen Regelungen treten 
zum 1. Januar 2021 in Kraft. Auch die weiteren Änderungen des 
7. Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) entwickeln das Berufskrank-
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heitenrecht weiter. Neben dem Wegfall der Tätigkeitsaufgabe wird 
zukünftig die Ursachenermittlung erleichtert sowie die Forschung 
im Bereich der Berufskrankheiten gefördert. Viele der Änderungen 
beruhen auf Vorschlägen der Selbstverwaltung der Berufsgenossen-
schaften und wurden schließlich vom Gesetzgeber aufgegriffen. 
Die gesetzlichen Unfallversicherungsträger erhoffen sich davon, 
dass Daten über Arbeitsbelastungen noch effektiver als bisher 
gebündelt werden können und dadurch mehr Wissen über die 
Ursachen von Berufskrankheiten zu erlangen ist.

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg
Tag der Selbstverwaltung in Corona-Zeiten: 
Ehrenamtliche der DRV Baden-Württemberg engagieren 
sich
Die gesetzliche Rentenversicherung in der Bundesrepublik leistet 
Enormes, um in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie den 
Menschen alle notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. 
Nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg 
zeigen hohes Engagement, sondern auch die ehrenamtlich tätigen 
Frauen und Männer, die in der Selbstverwaltung aktiv sind. Rund 
300 Ehrenamtliche stehen landesweit in der Vertreterversammlung, 
dem Vorstand, als Versichertenberaterinnen und -berater oder als 
Mitglieder von Widerspruchsausschüssen in der Rentenversiche-
rung für die Solidargemeinschaft ein. Ihre uneigennützige Arbeit 
würdigt der Tag der Selbstverwaltung, der alljährlich am 18. Mai 
begangen wird. 
Die ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und -berater 
leisten in ihrer Freizeit wertvolle Unterstützung und ergänzen 
damit in Baden-Württemberg das Service- und Beratungsnetz der 
DRV. So helfen sie mit, dass trotz der geltenden Kontaktbeschrän-
kungen alle jetzt nötigen Entscheidungen schnell, verantwortungs-
voll und mit großem Sachverstand getroffen werden. 
Sie stehen allen Ratsuchenden, die in Rentenfragen Unter- 
stützung benötigen, per Telefon hilfreich zur Seite (Kontaktdaten auf  
www.deutsche-rentenversicherung.de). Auch die mit Versicherten- und 
Arbeitgebervertreterinnen und -vertretern paritätisch besetz-
ten Widerspruchsausschüsse setzen ihre Tätigkeit während der  
Pandemie fort und stellen sicher, dass Widersprüche der Ver- 
sicherten gegen Verwaltungsentscheidungen der Rentenversiche-
rung schnell geklärt werden. 
Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Altersvor-
sorge und Rente gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg in den Regionalzentren und Außenstellen 
im ganzen Land, über das kostenlose Servicetelefon unter 0800/ 
100048024, bei den ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterin-
nen und -beratern sowie im Internet unter www.deutsche-renten-
versicherung-bw.de. 

Bereitschaftsdienste

Euro-Notruf: 112

Krankentransport: 19222
(ohne Vorwahl, mobil bitte Vorwahl hinzufügen)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Eppingen, -Adelshofen, -Elsenz, -Mühlbach, -Richen, 
-Rohrbach, Gemmingen, -Stebbach, Ittlingen, Kirchardt, 
-Berwangen, -Bockschaft, Massenbachhausen, Schwaigern, 
-Massenbach, -Stetten.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Sinsheim (am Krankenhaus Sins-
heim), Alte Waibstadter Str. 2, 74889 Sinsheim. Hotline: 116 117.
Zu erreichen (Sprechzeiten):
Werktags: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ab 
19.00 Uhr bis morgens 7.00 Uhr sowie Mittwoch nachmittags ab 
13.00 Uhr.
An Feiertagen: Den kompletten Feiertag, bis zum nächsten Tag  
7.00 Uhr.

Kinderärztlicher Notfalldienst
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8.00 Uhr bis  
22.00 Uhr in der Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen  
(Tel. 116 117).

Zahnärztlicher Notdienst
Notfalldienstansage von Samstag, 8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, 
und an Feiertagen von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetags unter 
Telefon: 0711/78 777 12.

Unfallrettungsdienst, Krankentransporte 
an Wochenenden
Rettungsleitstelle Tel. 19222 (ohne Vorwahl).

Bereitschaftsdienst 
der Sozialstationen

KR
ANKENPFLEGE

G

emmingen + Stebbach e.V

.

Krankenpflege Gemmingen + Stebbach e. V., 
Tel. 1472.
Sprechzeiten der Pflegedienstleitung (persönlich oder telefonisch):
Jeden ersten Donnerstag im Monat von 8.00 – 12.00 Uhr im Büro 
in Stebbach, Dorfplatz 1, Rathausgebäude, Homepage: www.kranken-
pflege-gemmingen.de, E-Mail: kpvgest@t-online.de
IAV-Stelle (Kostenlose Beratung), Tel. 07262/2523022.

Notdienst der Apotheken
28.05. Rathaus-Apotheke Massenbachhausen, Heilbronner 
 Str. 41, 74252 Massenbachhausen, Tel. 07138/7666 
29.05. Schloss-Apotheke Flehingen, Samuel-Friedrich-
 Sauter-Str. 2, 75038 Oberderdingen (Flehingen), 
 Tel. 07258/7490 
30.05. Apotheke am Karlsplatz, Am Karlsplatz 5, 
 75031 Eppingen, Tel. 07262/6760 
31.05. Stadt-Apotheke Schwaigern, Schnellerstr. 2, 
 74193 Schwaigern, Tel. 07138/97180 
01.06. Rock-Apotheke Kirchardt, Hauptstr. 72, 
 74912 Kirchardt, Tel. 07266/1418 
02.06. Retzbach-Apotheke Gemmingen, Schwaigerner Str. 12, 

75050 Gemmingen, Tel. 07267/91210 
03.06. Brunnen-Apotheke Leingarten, Heilbronner Str. 60, 

74211 Leingarten (Großgartach), Tel. 07131/90670
 Markgrafen-Apotheke Kraichtal, Untere Hofstadt 1, 

76703 Kraichtal (Münzesheim), Tel. 07260/8811 
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Tierärzte
Tierarzt Thomas Schäfer, Eppingen, Tel. 07262/8441.
Kleintierpraxis Eppingen, Dr. Neu-Thiemann und Ziegler, 
Tel. 07262/6100400.
Tierärztl. Gemeinschaftspraxis Dres. Fink, Sinsheim, 
Tel. 07261/13595.

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Aktuell finden keine Beratungstermine statt!
Wir bieten Eltern, Jugendlichen und Kindern Beratung und Unter-
stützung an. Im Gespräch überlegen wir mit Ihnen gemeinsam 
Lösungen und Möglichkeiten der Veränderung bei Fragen der Erzie-
hung und Entwicklung der Kinder sowie bei Fragen der Gestaltung 
des Familienlebens.
Die Beratung findet mittwochs vierzehntägig im Alten Rathaus in 
Gemmingen, Schwaigerner Str. 9 statt. Beraten wird Sie Diplom-
Psychologe Markus Haselmann.
Terminvereinbarungen sind erforderlich unter Telefon-
nummer 07131/ 994-338.

Allgemeiner Sozialer Dienst 
des Landratsamtes Heilbronn
Aktuell findet keine Sprechstunde statt!
Donnerstags Offene Sprechstunde in Gemmingen
Fragen und Probleme innerhalb der Familie?
Frau Wildt, Bezirkssozialarbeiterin des Kreisjugendamts, bietet im 
Alten Rathaus in Gemmingen, Schwaigerner Straße 9, donnerstags 
in den geraden Kalenderwochen von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
Eltern, Kindern und Jugendlichen Beratung und Unterstützung an.
Terminvereinbarungen sind möglich unter Tel. 07131/994-7349 
oder unter: L.Wildt@landratsamt-heilbronn.de.

Familien- und Betriebshilfe
Pro Care e. V. Partner für Haushalt, Familie und Betrieb e. V.,  
Tel. 07261/925411.
(Vermittelt in Notsituationen Familien- oder Dorfhelferinnen und 
ldw. Betriebshelfer.)

Suchtkrankenhilfe Schwaigern
Tel. 07138/9861068

Notruf pro Familia: 07131/930090
Beratung – Information – Prävention bei sexueller Gewalt.

Frauen helfen Frauen e.V., Heilbronn
Autonomes Frauenhaus und Beratungsstelle
Hilfe für psychisch und physisch misshandelte Frauen und ihre  
Kinder, Tel. 07131/507853, E-Mail: frauenhaus@versanet.de

Haus am Rathausplatz
Bürgerturmplatz 2, Gemmingen
Tel. 07267/961960
Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen.
Aufnahme auch an Wochenenden und nach Absprache.

Telefonseelsorge
Tel. 0800/1110111

Lichtblick – TAK 
für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Tel. 0700/11224477 (12 Cent pro Min.)

Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinden 
Gemmingen + Stebbach
Gemmingen 
So. 31.05.  Pfingstsonntag
 9.30 Uhr  Gottesdienst, ev. Kirche Gemmingen
  mit Taufe von Rosalie Mörgenthaler
  Kollekte: Aufgaben der Badischen Landes-

bibelgesellschaft 
Mo. 01.06.  Pfingstmontag
  Online-Bezirksgottesdienst
  Feiern Sie mit unter www.ev-kirchenbezirk-

kraichgau.de 
Stebbach 
So. 31.05.  Pfingstsonntag
 10.40 Uhr  Gottesdienst, ev. Kirche Stebbach
  Kollekte: Aufgaben der Badischen Landes-

bibelgesellschaft 
Mo. 01.06.  Pfingstmontag
  Online-Bezirksgottesdienst
  Feiern Sie unter www.ev-kirchenbezirk-

kraichgau.de 
Beide Gemeinden:
Unsere Gottesdienste starten wieder!
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten der Kirchen- 
gemeinden Gemmingen und Stebbach. Die Gottesdienste finden 
nach einem Schutzkonzept statt, bitte bringen Sie eine Maske mit 
und beachten Sie die Abstandsregeln. Gesang ist derzeit leider 
nicht möglich, da sich dadurch Viren verbreiten könnten. Das eige-
ne Gesangbuch kann mitgebracht werden, allerdings nur zum Mit-
lesen. Der Gottesdienst wird etwas kürzer als normal sein.
Alle Gruppen und Kreise machen weiterhin Pause.
Trost und Gespräch
Wenn Sie mit jemandem sprechen möchten oder Trost brauchen, 
steht Ihnen Pfarrer Jörg Hirsch unter Tel. 0172/2189878 jederzeit 
gerne für ein Gespräch zur Verfügung.
Unsere Glocken läuten zum Gebet
Wir läuten immer mittwochs um 19 Uhr die Glocken unserer 
Kirchen, zum Innehalten und zum Gebet.
Hilfe beim Einkaufen
Ältere und gebrechliche Menschen, die Hilfe beim Einkaufen be- 
nötigen, können sich an das Pfarramt, Tel. 07267/515, wenden.
Anmeldung unserer neuen Konfirmanden
Wir laden Dich ein zum Konfi 2020/2021
Konfi ist das Beste, was unsere Evangelische Kirchengemeinde 
für dich zu bieten hat! Du erfährst Neues, Du machst etwas aus 
Deinem Glauben, Du bist Konfi – das ist stark! Du stehst bei  
Deiner Konfirmation im Mittelpunkt (auch für Gott!) und sagst JA 
zu Deinem Glauben!
Unsere Konfirmationstermine im nächsten Jahr sind am 
24. April 2021 in Stebbach und am 2. Mai 2021 in Gemmingen.
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Du hast Lust auf Konfi? – Dann melde dich bis zum 
28. Mai 2020 im Pfarrbüro, Bahnhofstr. 30 in Gemmingen 
schriftlich an. Alle Infos und das Anmeldeformular findest Du 
unter www.eki-ge-st.de auf unserer Homepage.
Vertretung während der Elternzeit:
Die Kasualvertretung bei Bestattungen während der Elternzeit von 
Pfarrerin Dr. Lynn Schnigula-Mörgenthaler übernimmt Pfarrer Jörg 
Hirsch, Tel. 0172/2189878. 
Bitte wenden Sie sich in dringenden, seelsorglichen Anliegen direkt 
an Pfarrer Hirsch.
Bürozeiten Sekretärin Bettina Erath
Dienstag von 09.00 – 12.00 Uhr,
Donnerstag von 16.00 – 19.00 Uhr.
Tel. 07267/515, Mail: pfarramt.gemmingen@t-online.de.
Das Pfarrbüro ist nicht mehr für Besucher geöffnet! Bitte nehmen Sie 
telefonisch oder per Mail Kontakt zu uns auf.
Homepage der Kirchengemeinden
Die Kirchengemeinden Gemmingen und Stebbach präsentieren 
sich auf der Homepage unter www.eki-ge-st.de.
Aktuelle Informationen, Termine, Kreise und Gruppen ... erfahren 
Sie mehr. Besuchen Sie unsere Homepage.

Kath. Kirchengemeinde Eppingen,
St. Marien Gemmingen
Pfarramt Eppingen: Kirchgasse 8, Tel. 07262/2219, Fax 1894, 
E-Mail: pfarrbuero@kath-eppingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 8 – 11 Uhr, 
Donnerstag 15 – 18 Uhr
Außenstelle Richen: Ittlinger Str. 57, Tel. 07262/2267, Fax 2367
Öffnungszeiten: Donnerstag 10 – 12 Uhr
Pfarrer Manfred Tschacher, Kirchgasse 14, Tel. 07262/206149
E-Mail: pfarrer.tschacher@kath-eppingen.de
Pastoralreferentin Katharina Barth-Duran, Tel. 07262/207079
E-Mail: pastoralreferentin.barth-duran@kath-eppingen.de
Gemeindereferentin Ulrike Weith, Tel. 07262/4707
E-Mail: gemeindereferentin.weith@kath-eppingen.de
Diakon Peter-Michael Jahn, Tel. 07262/610915
E-Mail: diakon.jahn@kath-eppingen.de
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.kath-eppingen.de. 
Gottesdienstordnung
Freitag, 29.5.
18.00 Uhr Eucharistiefeier, Eppingen
Samstag, 30.5.
18.30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend zu Pfingsten, Richen
Sonntag, 31.5. Pfingsten
09.00 Uhr Eucharistiefeier, Gemmingen
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestream-Übertragung (auf der 
Homepage), Eppingen
Montag, 1.6. Pfingstmontag
09.00 Uhr Eucharistiefeier, Ittlingen
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestream-Übertragung (auf der 
Homepage), Eppingen
Dienstag, 2.6. 
18.00 Uhr Rosenkranz, Ittlingen
18.30 Uhr Eucharistiefeier, Ittlingen
Mittwoch, 3.6.
09.00 Uhr Eucharistiefeier, Eppingen
17.30 Uhr Rosenkranz, Gemmingen
Donnerstag, 4.6.  
17.30 Uhr Rosenkranz für geistl. Berufe, Rohrbach
18.30 Uhr Eucharistiefeier, Rohrbach

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstaktion Renova-
bis

Liebe Schwestern und Brüder 
im Glauben! Vor wenigen Tagen 
konnten wir uns dankbar an das 
Ende des Zweiten Weltkriegs vor 
75 Jahren erinnern. 
Angesichts des enormen Aus- 
maßes an Leid und Zerstörung 
wurde uns erneut bewusst,  
welches Glück es bedeutet, in 
Frieden zu leben. 
Mit gutem Grund haben die 
weltkirchlichen Hilfswerke des-
halb ihre Aktionen im laufenden  
Kirchenjahr unter das gemein-
same Motto „Frieden leben“ ge-
stellt. 

Damit zeigen sie die Solidarität der Katholiken in Deutschland mit 
allen, die von Unfrieden betroffen sind. 
Auch in Europa ist Frieden keine Selbstverständlichkeit. Viele  
Länder im Osten des Kontinents sind 30 Jahre nach dem Ende der 
kommunistischen Gewaltherrschaft innerlich zerrissen, manche 
auch äußerlich bedroht. Gewaltbelastete Vergangenheit und aktuel-
le Konflikte gefährden die Zukunft. 
Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Gerade die Kirche leistet 
wichtige Beiträge für Verständigung und eine friedliche Entwicklung. 
Mit dem Leitwort „Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9) – Ost und 
West in gemeinsamer Verantwortung“ stellt Renovabis in der dies-
jährigen Pfingstaktion eine Kernbotschaft der Bergpredigt in den 
Mittelpunkt. Anhand von Beispielen aus der Ukraine wird aufge-
zeigt, welche Bemühungen die Kirchen und andere gesellschaftliche 
Akteure unternehmen, damit Frieden möglich wird. Wir Bischöfe 
bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Menschen in Mittel-, Süd-
ost- und Osteuropa durch Ihr Interesse, Ihr Gebet und eine groß-
zügige Spende bei der Kollekte am Pfingstsonntag.
 

Evangelisch-freikirchliche 
Gemeinde
Termine: 
Live-Übertragung vom Gottesdienst:
31. Mai, 10 Uhr auf: ww.efg-gemmingen.de
Predigt: Dominik Tocha
Leitung: Daniel Jüngling
Bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen abgesagt.
Gemeindereferent: 
Sabino Bürgin 
Tel. 07267/5169666 
sabino.buergin@efg-gemmingen.de 
Gedanken zum Monatsspruch Juni 2020:
„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder“
(1. Könige 8,39)
Von Eltern sagt man oft, dass sie ihre Kinder besser kennen als 
sie sich selber kennen. Das Gleiche kann man erst recht von dem 
Schöpfer sagen, der seine Menschenkinder bis ins Innerste kennt. 
In der Bibel wird das Zentrum des Menschen meist als „Herz“ 
bezeichnet, womit nicht das Herz als Organ gemeint ist, sondern 
die Seele. 
Was sich da alles angesammelt hat, ist durchaus nicht immer gut, 
sondern dabei ist viel Hässliches. Was wir an unsere Mitmenschen 
weitergeben, hat seinen Ursprung in unserem Herzen. 
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Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45:
„Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz 
seines Herzens; und ein böser bringt Böses hervor aus dem bösen. 
Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über.“ 
Bei dem, was wir auf andere schleudern, hilft keine Atemschutz-
Maske. Um Schlimmeres zu verhüten, müssen wir tief in unserem 
Innersten ansetzen. Und dazu brauchen wir Gott, der uns besser 
kennt als wir selber. Wenn er uns testet, ist das Ergebnis im Sinne 
der Seuche zwar „positiv“, aber im Sinne Gottes leider negativ.
Im Kontext von unserem Monatsspruch in 1. Könige 8 ist die 
Rede von Kriegen, Hungersnot, Krankheiten, Plagen und Sünden.  
Dagegen wird uns ein „Impfstoff“ gezeigt: Wenn wir unseren Gott 
um Vergebung für unsere Sünden bitten, wird er uns erhören. Das 
hat auch Auswirkungen in unserer Umwelt.
Wilfried Pommranz

Neuapostolische Kirche
Neuapostolische Kirchengemeinde 
Eppingen K.d.ö.R.
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie finden weithin keine  
Präsenzgottesdienste und sonstigen kirchlichen Angebote statt.
Den Gottesdienst am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, führt unser 
Stammapostel Schneider weltweit per Videogottesdienst durch. 
Gottesdienstbeginn ist um 10.00 Uhr.
Alle angebotene Videogottesdienste der Gebietskirchen können 
Sie unter
NAK Berlin-Brandenburg
https://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheBerlinBrandenburg
NAK Nord- und Ostdeutschland
https://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheNordundOstdeutsch-
land
NAK Süddeutschland
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland
NAK Westdeutschland
http://www.youtube.com/c/NeuapostolischeKircheWestdeutschland
verfolgen.
Weitere Informationen und Meldungen erhalten Sie auf www.nak-
sued.de und www.nak.org.
Die Neuapostolische Kirche im Internet: www.nak-bretten.de.

Vereinsmitteilungen

SV Gemmingen 1920 e.V.
COVID-19 Situation
Die Corona-Krise bestimmt nach wie vor das 
Leben aller Bürger und somit natürlich auch weiterhin den Sport 
und den SVG. Die getroffenen Verordnungen müssen eingehalten 
werden, so dass auch der Sport seinen Beitrag leisten und alles 
unterlassen muss, was ein Ansteigen der Infektionszahlen begüns-
tigt. Sobald sich weitere Änderungen ergeben, werden wir diese im 
Amtsblatt und auf unserer Homepage kommunizieren.
Spielbetrieb – Update 18.05.2020
Der Badische, der Südbadische und der Württembergische Fußball-
verband sind übereingekommen, den Vereinen in ihren Gebieten 
den Spielabbruch der Saison 2019/20 zu empfehlen. In den nächs-
ten Wochen wird der Verband eine Umfrage unter den Vereinen 
starten und zwei Optionen anbieten. Der Verband empfiehlt, wie 
zuvor erwähnt, die Saison 2019/20 abzubrechen und die neue  
Saison 2020/21 kann frühestens ab 01. September 2020 aufgenom-
men werden. Die zweite Variante, die zur Abstimmung ansteht, ist, 

dass die Saison 2019/20 nach einer längeren Pause frühestens ab 
01. September 2020 fortgesetzt wird. Auf einem außerordentlichen 
Verbandstag im Juni stehen dann die beiden Vorschläge zur Wahl 
an und die Delegierten werden in einer Wahl darüber entscheiden, 
wobei die Empfehlung des Verbandes wie auch die Umfrage der 
Vereine berücksichtigt werden soll. 
https://www.badfv.de/verband/aktuelles/detailansicht/?tx_news_pi1%5B
news%5D=8476&cHash=f20f84cf220aa939ddf17090395258db
Trainingsbetrieb – Update 18.05.2020
Das Land Baden-Württemberg hat am 10.5.2020 eine geändert 
Corona-Verordnung Sportstätten erlassen. Diese neue Verord-
nung tritt ab dem 11.05.2020 in Kraft. Diese Verordnung besagt 
unter anderem, dass Kleingruppentraining mit max. 5 Personen 
ohne Körperkontakt auf Freiluftsportanlagen unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt ist. Unsere Fußballabteilung hat unter 
der Führung des Trainers der 1./2. Mannschaft Daniel Kufner ein 
Konzept für die ganze Fußballabteilung (Jugend, Frauen, Herren) 
entwickelt, wie unter den Bedingungen der Corona-Sportverord-
nung ein Training durchgeführt werden kann. Natürlich ist es jedem 
Spieler und auch Trainer überlassen, ob er zum Training geht oder 
ein Training unter diesen Umständen anbietet. Zudem wird sich 
in der Praxis zeigen, ob dieses Konzept umgesetzt werden kann 
und ob in den nächsten Wochen wieder neue Bedingungen erfüllt 
werden müssen.
Unsere Indoor-Sportler wie die Badminton-Abteilung, die  
Kinderturn-Abteilung und die Aerobic-Abteilung können laut 
der Corona-Sportverordnung nach wie vor nicht in der Halle  
trainieren. Es darf nur in Freiluftsportanlagen trainiert werden. 
Natürlich könnte z. B. die Kinderturnabteilung auf dem Platz  
trainieren, aber dies würde voraussetzen, dass auf einer Platzhälfte 
nur 4 Kinder plus einer Übungsleiterin trainieren dürften. Zudem 
müssten die kleinen Kinder viele Hygienevorschriften beachten 
und dies ist unserer Meinung nach nicht möglich, so dass wir noch 
kein Kinderturnen anbieten können.
Weitere detaillierte Informationen bzgl. der Corona-Sportverord-
nung können Sie auf unserer Webseite abrufen. 
https://www.badfv.de/verband/aktuelles/detailansicht/?tx_news_ 
pi1%5Bnews%5D=8473&cHash=db02f30ce9c4dd760467369e731f
93c7
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte 
+Themen/Notverkuendung+Verordnung+des+KM+und+SM+ 
ueber+Sportstaetten
Sportheim
Auch unser Sportheim bleibt weiterhin geschlossen.
100 Jahre SV Gemmingen Jubiläumsbier
Schön, wenn man Freunde hat ...
Ein Sud am Start, ein Gang mit der Videokamera über den Sport-
platz, ein Gespräch mit dem Nachbarn und schon hat die Aktion 
zur Erinnerung an unser Jubiläumsjahr Fahrt aufgenommen.
Wir können unser Jubiläum leider nicht zusammen feiern – das 
schmerzt uns sehr. Deswegen ein besonderes Dankeschön an die 
beiden Brauer von Vater-Strauss, die unser Festbier gebraut und 
dazu sogar noch ein Video gedreht haben.
Die Verkaufsstelle wurde geklärt und hat uns freudig überrascht. 

Noch ein paar Worte, innerhalb 
von 3 Tagen wurde unser Video 
fast 2.000-mal aufgerufen, groß-
artig. Also dann, feiert mit uns, in  
euren Herzen, gern mit unserem  
speziell für euch gebrauten 
Festbier (nach unserer eigenen  
Rezeptur!) sofern ihr über  
16 seid. 
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Zu kaufen bei BINKELE, an den üblichen Öffnungszeiten und nach 
Absprache direkt in der Brauerei, Tel. 07267/1341.
Ein herzliches Dankeschön an Rüdiger Binkele, dass er uns unter-
stützt und unser Jubiläumsbier und Jubiläumsglas zum Verkauf 
anbietet.
You never walk alone ...
100 Jahre SV Gemmingen Fest-Dosen
Unsere limitierten 100 JAHRE SV GEMMINGEN DOSEN stehen 
ab sofort für euch bereit!
Der absolute – eyecatcher – für jeden Sammler & Fan!
Folgende Geschmacksrichtungen stehen zur Auswahl:
– Secco; – Low Carb Iso Drink lemon. 
Nur so lange der Vorrat reicht!
Bei Interesse könnt ihr uns gerne per Nachricht unter  
festkomitee@sv-gemmingen.de kontaktieren!
www.sv-gemmingen.de

1. FC Stebbach
Altpapiersammlung
Der 1. FC Stebbach möchte sich bei allen Unter-
stützern entschuldigen, welche am vergangenen Wochenende 
versucht haben, ihr Altpapier am Sportplatz abzugeben. Leider gab 
es zwischen der Gemeinde und uns ein Kommunikationsproblem, 
wodurch es leider eine, vom Landratsamt abgesagte, Altpapier-
sammlung in den Veranstaltungskalender und folglich auch ins 
Blättle schaffte. Wir möchten daher vielmals um Entschuldigung 
und Nachsicht bitten. 
Öffnungszeiten Clubhaus 
Mit den neuen Lockerungen in der Gastronomie kann auch das 
Clubhaus in Stebbach wieder öffnen. Die Öffnungszeiten bleiben 
wie gehabt. Montag und Mittwoch: 17.30 – 22.00 Uhr, Freitag: 17.30 
– 23.00 Uhr, Samstag: 15.00 – 22.00 Uhr, Sonntag: 15 – 20 Uhr.
Um niemanden abweisen zu müssen, möchten wir Sie bitten, kurz 
zuvor anzurufen und zu erfragen, ob ausreichend Platz vorhanden 
ist. Die Telefonnummer lautet: 0170/2896944.

TC Gemmingen
Clubheim
Das Clubheimrestaurant „Leckerbissen“ hat 
unter Auflagen wieder eröffnet. Öffnungszeiten sind Dienstag bis 
Sonntag von 17 Uhr – 23 Uhr. Warme Küche bis 21 Uhr. Weitere 
Informationen gibt es in den sozialen Netzwerken, auf unserer HP 
oder unter Telefonnummer 1400.
www.tcgemmingen.de

DRK Ortsverein Gemmingen
DRK erhält Materialspenden in der 
Corona-Krise
Der DRK Ortsverein Gemmingen möchte sich ganz herzlich für 
die Materialspenden in den letzten beiden Monaten bedanken. 
Im Verlauf der Covid-19 Pandemie spielt die Versorgung der 
Helferinnen und Helfer mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
eine große Rolle. Insbesondere im April gestaltet sich die Nach-
beschaffung entsprechenden Materials zunehmend schwieriger. 
Aus diesem Grund haben wir die Firmen und die Bevölkerung um 
Mithilfe und Unterstützung gebeten.
Daraufhin haben wir von mehreren Privatpersonen Mundschutz, 
Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe gespendet bekommen. 
Auch von der Firma Bestattungen Schöneberg haben wir eine  
größere Anzahl an OP-Masken erhalten. Vielen herzlichen Dank 
allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung.

Auch das Unternehmen Liqui Moly GmbH aus Ulm unterstützt 
die Hilfsorganisationen in der Corona-Zeit: Für die Einsatzfahr-
zeuge stellt der Öl- und Additivspezialist Produkte im Wert von  
insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung. Hier kamen wir in den  
Genuss von Motoröl, sodass die nächsten Ölwechsel gesichert 
sind.

Kontakt:
Bereitschaftsleiter Simon Ebert, Handy: 01520/5201934, E-Mail:  
drk-gemmingen@gmx.de

Sängerverein Eintracht 
1847 e.V. Gemmingen
Singstunde: Unser Singstundenbetrieb muss 
auf Grund der aktuellen Lage leider immer noch ruhen. Die  
Vorstandschaft wünscht allen Gesundheit.
Homepage: www.saengerverein-gemmingen.de 

Belcanto-Chor Liederkranz 
Stebbach
www.belcantostebbach.de
Singspruch Nr. 27: Wenn Du in der Fremde bist, singe nicht allein, 
sondern mit im Chor.  (Aus Afrika)
Wir warten auf den Startschuss zum Lossingen.
Bitte unserer Kassiererin: Haben Sie Ihre neue IBAN bei der 
Volksbank uns schon mitgeteilt? – Wenn Ja: Herzlichen Dank! 
Wenn nein: Wir freuen uns auf Ihre Mitteilung!
Feststehende Termine
Wenn wieder Planungsklarheit besteht, werden wir unsere Termine 
wieder bekanntgeben.
Belcanto Kids

Wir warten weiter auf grünes Licht zum Singen!
Kontakt: Frau Sandra Geiger, Tel. 07267/7102

Young Voices Gemmingen
www.youngvoices-gemmingen.de
Young Voices e.V. – Pop/Gospel/Musical-
Chor
ausgezeichneter Konzertchor Jazz/Pop – a cappella –
Online-Chorproben (Uhrzeit nach Plan):
Mittwoch, 27.05., Bässe
Donnerstag, 28.05., Altstimmen
Freitag, 29.05., Soprane, anschl. Tenöre 

Blaskapelle Gemmingen
Dornröschenschlaf 
Nachdem uns die Wolf-von-Gemmingen-Schule 
knapp zwei Jahre für unsere Proben Räume zur Verfügung gestellt 
und uns beherbergt hat – ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle 
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an die Schulgemeinschaft – nutzten wir die vergangenen Wochen 
der probefreien Zeit für einen Umzug in unsere „neuen alten“, 
wunderschön renovierten Räume im alten Gärtnerhaus im Park. 
Auch hier ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, an die  
Gemeindeverwaltung mit Gemeinderat, an Handwerker und  
sonstige Verantwortliche, an Bürgerinnen und Bürger, die Ideen mit 
eingebracht haben.
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Momentan befindet sich das neue Schmuckstück noch im  
Dornröschenschlaf und wartet darauf, wachgeküsst zu werden. 
Wir freuen uns, wenn wir bald darin musizieren dürfen und Leben 
einzieht.
Jahreshauptversammlung 
Aufgrund der derzeitigen Lage wird der angedachte Termin  
verschoben. Der neue Termin und die Tagesordnung werden recht-
zeitig bekannt gegeben. 
Jugendorchester 
Aufgrund der derzeitigen Lage entfallen die Proben bis auf weiteres.
Blaskapelle 
Aufgrund der derzeitigen Lage entfallen die Proben bis auf weiteres.
Termine 2020 – vorbehaltlich der weiteren Entwicklung
So. 05.07.? 17.00 Uhr? Egerländerkonzert?
25. & 26.07.?   Parkfest Gemmingen?
Infos unter www.blaskapelle-gemmingen.de.

VdK Gemmingen
Sozialverband VdK – 
Ortsverband Gemmingen informiert:
Liebe Mitglieder, die Corona-Pandemie zwingt uns, zum Schutz 
Ihrer und unserer Gesundheit, zu folgenden Schritten:
1.  Alle Beratungsstunden im alten Rathaus werden bis auf 

unbestimmte Zeit ausgesetzt! In dringenden Fällen kön-
nen Sie sich per Telefon oder E-Mail an unseren Ansprech-
partner: Herrn Volker Spörle Telefon 07262/912206 
per Mail: ov-eppingen@vdk.de wenden.

2.  Der Geburtstags-Besuchsdienst wird ebenso auf unbe-
stimmte Zeit ausgesetzt!

 Das Präsent wird nach tel. Absprache übergeben.
3.  Die Wohnberatung des KV Heilbronn wird auf unbestimm-

te Zeit eingestellt.
Der Ortsverband ist unter Tel. 07267/5160597 telefonisch erreich-
bar. Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass das Telefon nicht 
ständig besetzt ist. Sie können aber eine Nachricht auf dem Anruf-
beantworter hinterlassen.

Der Kreisverband Heilbronn steht für eine telefonische Beratung 
dienstags und donnerstags von 09.00 – 12.00 Uhr unter der Ruf-
nummer 07131/678633 zur Verfügung.
In dringenden Sozialrechtsfällen insbesondere bei Wider-
sprüchen, steht für VdK-Mitglieder die VdK Sozialrechtschutzstelle 
in Heilbronn unter der Rufnummer 07131/2641010 als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Hilfe im Sozialrecht!
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie Hilfe bei sozial-
rechtlichen Angelegenheiten benötigen. Wir beraten Sie in folgen-
den Bereichen!
Sozialversicherungsrecht: Arbeitslosenversicherung – Kranken-
versicherung – Pflegeversicherung – Unfallversicherung (Arbeits-
unfall, Wegeunfall, Berufskrankheiten).
Schwerbehindertenrecht: Versorgungsrecht – Impfgeschädigte 
– Hinterbliebenenrente – Altersrente – Erwerbsminderungsrente-
Wehr-/Zivildienstgeschädigte. Sozialhilferecht/Grundsicherung.
Diese Beratungen sind kostenlos, und nicht an eine Mitglied-
schaft im VdK gebunden!
Sozialrechtschutz!
Unsere VdK Sozialrechtsschutz gGmbH vertritt Sie als VdK Mit-
glied bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche vor Sozialbehörden 
und Rehaträgern sowie vor Sozialgerichten (alle Instanzen) ohne 
Wartezeit!
Wir helfen Ihnen zum Beispiel, wenn Ihr Antrag auf Erwerbs- 
minderungsrente abgelehnt worden ist, Sie mit der Einstufung Ihres 
Grades der Behinderung nicht einverstanden sind, Ihr Antrag auf 
Pflegeversicherungsleistungen abgelehnt worden ist, Sie um die 
Anerkennung eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
kämpfen müssen oder Sie Ihren Anspruch auf Krankengeld durch-
setzen wollen.
Sie sind interessiert an einer VdK Mitgliedschaft?
Für nur 72 € im Jahr (6 €/Monat) kann jeder Mitglied werden. 
Ehegatten, Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, 
Schüler, Auszubildende, Studenten und Jungmitglieder (bis 35 Jahre) 
zahlen nur die Hälfte. Näheres erfahren Sie in unserem Sprech-
stundenangebot.
VdK Gemmingen im Internet: http://www.vdk.de/ov-gemmingen.

Tusiima Nawanyago e.V. 
– Fortschritt für Uganda
Nahrungsmittelhilfe für Nawanyago 
aufgrund der Corona-Pandemie 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in Uganda weiter 
jeden Tag drastisch zu spüren.
Wie bereits berichtet, startete Ende April die Nahrungsmittel-
hilfe für 10 Patenkinder und deren Familien. Letzte Woche hat  
Mr Mudiima erneut alle Patenkinder in ihren Familien besucht 
und festgestellt, dass mittlerweile alle 29 Patenkinder und deren 
Familien, insgesamt mehr als 210 Personen, nur maximal eine Mahl-
zeit am Tag haben und somit Hunger leiden müssen. Infolgedessen 
wurde am vergangenen Wochenende die Unterstützung auf die 
restlichen Familien ausgedehnt.
Jede Familie erhält für einen Monat ein „Care-Paket“ bestehend 
aus 15 kg Maismehl, 7 kg Bohnen, 3 kg Öl zum Kochen und 3 kg 
Zucker. Dieses Paket kostet zwischen 90.000 und 100.000 Shilling,  
im Moment ca. 25 €. Jeden Monat leisten wir also derzeit  
Akuthilfe im Wert von mehr als 700 €, sogenannte „Food Relief“, 
die eigentlich Aufgabe der ugandischen Regierung wäre. Dies ist für 
uns als kleiner Verein sehr viel Geld und bringt auch die Planung 
unserer anderen Aktivitäten sehr durcheinander. Dennoch sind wir 
der Meinung, dass gerade hier besonders unsere Hilfe von Nöten 
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ist, weil was nutzt ein neues Krankenhaus, wenn man vorher  
verhungert? So rückt diese Krise auch unsere Prioritäten in ein 
neues Licht.
Wir bitten Sie deshalb erneut herzlich um Ihre Spende an Tusiima 
Nawanyago e.V., IBAN DE08 6205 0000 0000 5030 26 bei der 

Kreissparkasse Heilbronn.
All unsere Aktivitäten wären, 
ganz besonders während der  
aktuellen Coronakrise, ohne 
unser kompetentes Team vor 
Ort nicht möglich. Mr Mudiima 
und Mrs Namazzi opfern ihre 
Zeit neben ihrer eigentlichen 
Arbeit im Krankenhaus und der  
täglichen Sorge, ihre eigenen  
Familien versorgen zu müssen, 
um unseren Patenkindern zu  
helfen. 
Dafür ein herzliches Dankeschön.

Julia Namazzi und Robert Mudiima
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